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Marlow-Kurier
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„Der Natur zuliebe ...“
Die nächste Ausgabe des „MARLOW-KURIER“  erscheint am 22. März 2022.

  INHALT: l	 17. ScanHaus Cup Marlow am 23./24.04.2022
l	 Amtliche Haushaltsbefragung Mikrozensus 2022

Es ist wieder soweit -  
das Radsportereignis im Norden - der 17. ScanHaus Cup Marlow!

Schirmherr: Herr Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung
Samstag, den 23.04.2022 Start: 12:00 Uhr 4 x Radrennen & „Fette Reifen / Familienrennen“ für Kinder/Familien
Sonntag, den 24.04.2022 Start: 10:00 Uhr 3 x Radtourenfahrten „Scan Haus RTF“ (59 km/ 84 km / 105 km)
 Start: 11:00 Uhr 6 x Radrennen mit Start und Ziel auf dem Marktplatz im OT Marlow
gez. N. Schöler gez. F. Kunz gez. U. Meinke
Stadt Marlow/Veranstalter ScanHaus Marlow GmbH/Hauptsponsor „Förderverein Radfahren in M-V“ e. V./Veranstalter u. Ausrichter

Vollsperrung (1,2 km) Sa., 11:30 - 17:30 Uhr Halteverbot Sa., 10:00 - 18:00 Uhr
Vollsperrung (2,6 km) So., 10:30 - 17:00 Uhr Halteverbot So., 09:00 - 17:30 Uhr

BITTE BESCHILDERUNG IM STADTGEBIET UND AN DEN LANDESSTRASSEN BEACHTEN!
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zum 24.04.2022 sowie vom 24.04. zum 25.04.2022, wegen des 
Start- und Zielgerüstes, wird durch die Informationen des 
Organisationsbüros sowie durch Amtliche Bekanntmachun-
gen auf der Homepage der Stadt Marlow (www.stadtmarlow.
de Rubrik - Sonstige öffentliche Bekanntmachungen) und 
zusätzlich im Amtlichen Bekanntmachungsblatt hingewiesen.
Vollsperrung im OT Marlow

Samstag 23.04.2022, 11:30 Uhr - 17:30 Uhr
Sonntag 24.04.2022, 10:30 Uhr - 17:00 Uhr

Auf diese Vollsperrung wird durch eine zusätzliche Beschilde-
rung der Zufahrten zum OT Marlow aufmerksam gemacht. 
Diese 10 Standorte sind:
• Gresenhorst L 191/Abzweig L 182
• Petersdorf L 191/ Abzweig K 5
• Ribnitz-Damgarten B 105/Abzweig L 181
• L 22 bei Schlemmin am Abzweig Semlow
• L 19 Kneese/Abzweig L 181
• Dettmannsdorf L 19/Abzweig L 18
• Semlow L 18 Abzweig K 8
• Plennin L 18 Kreuzung
• Allerstorf L 181 Abzweig/Kreuzung in Richtung Alt 

Guthendorf
• Alt Guthendorf L 182 Abzweig/Kreuzung in Richtung 

Allerstorf

Am Samstag, d. 23.04.2022 ist somit, wirksam im Ortsteil 
Marlow, die Durchfahrt durch den Ortsteil Marlow für die 
Zufahrt aus Richtung Ribnitz-Damgarten, (L 181), ebenso aus 
Richtung Semlow (L 18) zeitweise wegen des kleinen Rund-
kurses - Bergkriterium - (1,2 km) gesperrt.

Beachten Sie bitte die notwendigen Umleitungen.
Zu beachten ist am Sonntag, d. 24.04.2022, dass die Zufahrt 
zum Vogelpark Marlow nur über die L 19, d. h. die Abzweigung 
aus Dettmannsdorf-Kölzow, somit weitergehend auf der L 
18, wie in den Vorjahren, möglich ist. Ebenso wird in diesem 
Ortsteil für die 4 Straßenrennen die Ampelregelung zeitweise 
aufgehoben.
Auf diese Besonderheiten wird an beiden Tagen auch über 
den Verkehrsfunk hingewiesen.

Zusätzliche Bekanntmachungen/Informationen werden in 
der lokalen Presse sowie auf der Homepage der Stadt Marlow 
unter www.stadtmarlow.de veröffentlicht. Das Halteverbot 
wird am 23.04.2022 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, bezogen 
auf den Streckenverlauf des Radrennens (1,2 km Rundkurs) 
am Samstag im OT Marlow und am Sonntag, d. 24.04.2022, 
bezogen auf den Streckenverlauf des Radrennens (2,6 km 
Rundkurs), ab 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr durchgesetzt.
Die Aufstellung der Beschilderung - Halteverbot im OT Mar-
low - kann jedermann bereits ab Mittwoch, d. 20.04.2022 zur 
Kenntnis nehmen und sich somit langfristig darauf einrichten.
Die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung/In-
kenntnissetzung über Maßnahmen, die behördlicherseits in 
Vorbereitung des 17. ScanHausCup Marlow notwendig sind, 
ist vorsorglich mit dem Fachgebiet Verkehrsangelegenheiten 
des Landkreises Vorpommern-Rügen kommuniziert.

gez. Schöler
Bürgermeister (Siegel)

Diese Amtliche Bekanntmachung vom 08.02.2022 wurde gemäß 
§ 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Marlow in der derzeit 
gültigen Fassung im Internet auf der Homepage der Stadt Marlow 
am 08.02.2022 veröffentlicht, die ergänzende Veröffentlichung im 
Amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem „Marlow-Kurier“, erfolgt 
mit Datum vom 22.02.2022.

Stadt Marlow  Marlow, 08.02.2022
Der Bürgermeister
Am Markt 1
18337 Marlow
Amtliche Bekanntmachung 
Nr. I/10-0012-22

Amtliche Informationen zu den Zeiten der 
Vollsperrung im Ortsteil Marlow der Stadt 
Marlow sowie weiteren verkehrsrechtlichen 
Einschränkungen im Einzugsgebiet der Stadt 
Marlow im Rahmen der Durchführung des 
17. ScanHaus Cup Marlow am Samstag, d. 
23.04. und Sonntag, d. 24.04.2022
Sehr geehrte Einwohnerinnen,
sehr geehrte Einwohner,

die Stadt Marlow als Veranstalter, vertreten durch den Bürgermeis-
ter Herrn N. Schöler, die Scan Haus Marlow GmbH als Hauptspon-
sor, vertreten durch Herrn F. Kunz, der „Förderverein Radfahren 
in M-V“ e. V. als Ausrichter, vertreten durch Herrn U. Meinke, 
geben im Verbund mit dem Organisationsbüro in Vorbereitung 
des diesjährigen Radsportereignisses ausgewählte Informationen 
auf der Homepage der Stadt Marlow unter www.stadtmarlow.de 
zur Kenntnis. Dies hat amtlichen Bekanntmachungscharakter. 
Zusätzlich wird, wie üblich in den Vorjahren, ein nochmaliger 
Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Marlow 
am 22.03.2022 und 12.04.2022 vollzogen.

Somit ist der Gesamtablauf öffentlich bekannt und jedermann kann 
den Beginn und das Ende dieser Radsportveranstaltung eindeutig 
nachvollziehen und sich höchstpersönlich auf die damit verbun-
denen teilweisen Einschränkungen, insbesondere hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von öffentlich-rechtlichen Verkehrsräumen, 
einstellen.

Es wird ebenso auf die Aushänge am Rathaus seit Februar 2022 
hingewiesen. Nutzen Sie bitte diese Informationsmöglichkeiten.

Sehr geehrte Einwohnerinnen,
sehr geehrte Einwohner,

es ist nunmehr der 3. Versuch, diesen 17. ScanHaus Cup Marlow 
wieder in unserer Stadt durchzuführen.
Bekanntlich konnte dies aufgrund der Rahmenbedingungen im 
Jahre 2020 und im Jahre 2021 nicht realisiert werden.

Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Beteiligten, die uns ihre 
Unterstützung in den vergangenen Wochen zusicherten, so dass 
wir optimistisch sind, gemeinsam mit Ihnen vor Ort dieses Rad-
sportereignis zu erleben.

Wie im Vorjahr wird schwerpunktmäßig seitens der Behörde - 
Stadt Marlow - Der Bürgermeister - insbesondere auf die Voll-
sperrung und das Halteverbot sowie die Standorte der diesbezüg-
lich aufzustellenden Hinweisschilder, wie nachfolgend, amtlich 
hingewiesen.

Auf die Zeiten für die Vollsperrung im Ortsteil Marlow am 
23.04.2022 sowie am 24.04.2022 und die Einschränkungen für 
Nutzfahrzeuge in den Nacht- und Morgenstunden vom 23.04. 
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Stadt Marlow
Der Bürgermeister
Am Markt 1
18337 Marlow
Amtliche Bekanntmachung 
Nr.: I/10-0004-22

Betreff: Bebauungsplan Nr. 27 „An der Schule“ 
OT Gresenhorst
- im beschleunigten Verfahren nach § 13a 

Baugesetzbuch (BauGB)

Hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)

Plangebiet: Das Plangebiet befindet sich innerhalb der 
Ortslage Gresenhorst und wird wie folgt begrenzt:
im Norden: durch die Gemeindestraße 

„An der Schule“
im Westen: durch die Wohnbebauung südlich der 

Straße „An der Schule“ und durch 
gärtnerisch genutzte Flächen der 
Wohnbebauung östlich der Sanitzer 
Straße

im Süden: durch landwirtschaftliche Nutzfläche
im Osten: durch das Gelände der Kindertages-

stätte
Das Plangebiet ist im Übersichtsplan gekenn-
zeichnet.

Der von der Stadtvertretung der Stadt Marlow in der Sitzung am 
15.12.2021 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 27 „An der Schule” OT Gresenhorst und 
die dazugehörige Begründung werden in der Zeit

vom 07.02.2022 bis einschließlich zum 07.03.2022

öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Die Entwurfsunterlagen werden dazu in dem benannten Zeitraum 
auf dem Internetportal der Stadt Marlow www.stadtmarlow.de 
unter dem Button „Bauleitpläne im Verfahren“ sowie im Bau- und 
Planungsportal https://bplan.geodaten.de/Bauleitplaene veröf-
fentlicht.

Als zusätzliche Informationsmöglichkeit ist nach telefonischer 
Terminvereinbarung (038221 410-11) auch eine Einsichtnahme 
der Entwurfsunterlagen beim Bauamt im Rathaus Marlow, 18337 
Marlow, Am Markt 1 möglich.

Während dieser Auslegungsfrist (07.02. - 07.03.2022) können 
von jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass keine umweltbezogenen Infor-
mationen verfügbar sind, weil von einer Umweltprüfung gemäß 
§ 13 Abs. 3 BauGB abgesehen wird.

Marlow, den 17.01.2022

gez. Schöler
Bürgermeister (Siegel)

Diese Amtliche Bekanntmachung vom 17.01.2022 wurde gemäß 
§ 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Marlow in der derzeit 
gültigen Fassung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem 
„Marlow-Kurier“, Erscheinungsdatum 25.01.2022, veröffentlicht, 
die ergänzende Veröffentlichung im Internet auf der Homepage 
der Stadt Marlow erfolgte mit Datum vom 17.01.2022.

1. Öffentliche Bekanntmachung  
des Wasser- und Bodenverbandes  
„Recknitz-Boddenkette“

Verbandsschau 2022

Auf der Grundlage §§ 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- 
und Bodenverbände vom 12.02.1991 und § 5 seiner Satzung führt 
der Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“ jährlich 
eine öffentliche Verbandsschau durch.

Auf Grund der anhaltend ungeklärten Pandemielage durch  
COVID-19, die eine verlässliche Planung ausschließt, ist auch der 
Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“ gehalten, 
sein Verwaltungshandeln anzupassen. Zur Einschränkung von 
Kontakten und zum Schutz aller Beteiligten führt der Verband 
die Schau ohne Ansetzung gemeinsamer öffentlicher Schau-
termine durch.
Hiermit machen wir öffentlich bekannt, dass sonst in Rahmen  
der Verbandsschau vorgetragene Anzeigen und Hinweise zum 
Zustand der vom Verband zu betreuenden Anlagen und Gewäs-
ser durch die Verbandsmitglieder, die Schaubeauftragten sowie 
interessierte Bürger bis zum 30.04.2022 schriftlich, telefonisch 
oder per mail direkt an die Geschäftsstelle des Verbandes gemel-
det werden können. Die Schaubeauftragten werden gesondert 
aufgefordert.
Eingehende Meldungen werden durch den Verband geprüft  
und gegebenenfalls mit den Schaubeauftragten und den zustän- 
digen Behörden abgestimmt. Bei Bestätigung des Handlungs-
bedarfes werden die Arbeiten in den Unterhaltungsplan aufge-
nommen.

Meldungen bitte an:
Anschrift: Wasser- und Bodenverband  

„Recknitz-Boddenkette“, 
Bahnhofstraße 11, 
18311 Ribnitz-Damgarten

Telefon: Montag bis Donnerstag 07:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr

Freitag 07:00 - 12:00 Uhr
Telefon 03821 720051

E-Mail: WBV_Ribnitz@wbv-mv.de

Wir hoffen die Verbandsschauen im Frühjahr 2023 wieder vor 
Ort durchführen zu können.

gez. Müller
Verbandsvorsteher



Marlow – 4 – Nr. 02/2022

Landkreis: Vorpommern-Rügen
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke
Marlow Alt-Guthendorf 1 29/1
Dettmannsdorf Wöpkendorf 2 38
Dettmannsdorf Wöpkendorf 2 84

Das Verfahrensgebiet umfasst nach dem Liegenschaftskataster 
19.630 m2. Die dem Freiwilligen Landtausch unterliegenden 
Flurstücke sind in der mit diesem Beschluss verbundenen 
Übersichtskarte durch farbige Markierung gekennzeichnet. 
Die genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann im Bedarfsfall 
auch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Vorpommern (Hausanschrift: Badenstraße 18, 18439 Stral-
sund) nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.

b) Gründe
Der Freiwillige Landtausch dient überwiegend der Verbes-
serung der Forststruktur, insbesondere der Verkürzung der 
Entfernung vom land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zu 
den zu bewirtschaftenden Flächen.
Die Tauschpartner haben die Durchführung des Freiwilligen 
Landtausches beantragt und glaubhaft gemacht, dass er sich 
zeitnah verwirklichen lässt. Er wird hiermit nach §§ 103a ff. 
FlurbG angeordnet.

II. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
§ 14 Abs. 1 bis3FlurbG
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich 
sind, die aber zur Beteiligung am Freiwilligen Landtausch-
verfahren berechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte in-
nerhalb von drei Monaten - gerechnet vom ersten Tage dieser 
Bekanntmachung - bei der Flurbereinigungsbehörde - Staat-
liches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
(Hausanschrift: Badenstraße 18, 18439 Stralsund; Postan-
schrift: Postfach 2541, 18412 Stralsund) anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde 
innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen.
Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegen-
über die Frist durch Bekanntgäbe des Verwaltungsaktes zuerst 
in Lauf gesetzt worden ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss zur Anordnung eines Freiwilligen Land-
tausches kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgäbe Wider-
spruch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Vorpommern, Sitz Stralsund oder dessen Außenstelle, Sitz Ue-
ckermünde erhoben werden.

Stralsund, den 26.01.2022

Im Auftrag

gez. i. V. Funke LS
Garbers
Abteilungsleiter
Integrierte ländliche Entwicklung

Ausgefertigt:

Stralsund, den 31.01.2022

Im Auftrag

                         
Klatt

2. Bekanntmachung des Wasser- und  
Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette“
Die Gewässerunterhaltung an den Gewässern 2. Ordnung in dem 
Einzugsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Recknitz-Bod-
denkette“ wird in diesem Jahr in folgenden Zeiträumen durch-
geführt:
Krautung: 25.05.2022 bis 30.11.2022
Grundräumung/Holzung: Januar bis Dezember 2022
Recknitzkrautung: 01.06. bis 30.06. und

01.09. bis 30.09.2022

Die Instandhaltung von Gewässern, Rohrleitungen, Stauen, 
Schöpfwerken usw. erfolgt ganzjährig.
Die Baubetriebe sind laut Ausschreibung verpflichtet, Absprachen 
mit den Anliegern über die Durchführung der Unterhaltungsar-
beiten durchzuführen.

Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes und § 66 des Wasser-
gesetzes des Landes M-V (LWaG) und der Satzung des Verban-
des haben die Eigentümer des Gewässerbettes, die Anlieger und 
Hinterlieger das Betreten der Grundstücke zur Durchführung 
von Unterhaltungsarbeiten zu dulden sowie das Mähgut und den 
anfallenden Aushub auf den Ufergrundstücken aufzunehmen.
Zur Durchführung der Arbeiten sind in Absprache mit dem je-
weiligen Baubetrieb E-Zäune und andere bewegliche Hindernisse 
von den Nutzern zurückzusetzen.
Allen Eigentümern und Nutzern von betroffenen Grundstücken 
(Anlieger und Hinterlieger), Inhabern von Fischereirechten, Mit-
gliedern, Verbänden und Gewässerbenutzern wird die Möglichkeit 
auf Anhörung, zur schriftlichen Äußerung bzw. zur Niederschrift 
in unseren Diensträumen in

18311 Ribnitz-Damgarten,
Bahnhofstraße 11
Tel.: 03821 720051, Fax: - 721750
E-Mail: WBV_Ribnitz@wbv-mv.de

gewährt.

gez. Müller
Verbandsvorsteher

Diese Bekanntmachungen wurden gemäß § 11 Abs. 1 der Haupt-
satzung der Stadt Marlow in der derzeit gültigen Fassung im 
Internet auf der Homepage der Stadt Marlow am 03.02.2022 
veröffentlicht, die ergänzende Veröffentlichung im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt, dem „Marlow-Kurier“, erfolgt mit Datum 
vom 22.02.2022.

Ausfertigung

Staatliches Amt für
Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern
Badenstraße 18, 18439 Stralsund

Anordnungsbeschluss mit der Aufforderung 
zur Anmeldung unbekannter Rechte
Freiwilliger Landtausch Wöpkendorf-Forst
Landkreis Vorpommern-Rügen

Aktenzeichen: 5433.2-N-055-310
l. a) Anordnungsbeschluss

Mit diesem Beschluss wird der Freiwillige Landtausch Wöp-
kendorf-Forst, Gemeinden Marlow und Dettmannsdorf, 
Landkreis Vorpommern-Rügen nach § 103c Abs. 2 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) angeordnet.
Dem Freiwilligen Landtausch unterliegen nachfolgende Flur-
stücke:
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Die Hospitalisierungsrate liegt zum Glück in einem Bereich, wel-
cher keine Überlastung der Krankenhäuser erwarten lässt.

Verordnungen und Hinweise ändern sich sehr schnell, so dass eine 
Darstellung am heutigen Tag des Redaktionsschlusses morgen 
schon geändert sein kann. Daher möchte ich Sie bitten die Infor-
mationen in Presse, Funk und Fernsehen zu verfolgen. Weiterge-
hende Informationen über die aktuelle Coronasituation bietet die 
Internetseite des Landkreises www.lk-vr.de.

Sollten sich bei Ihnen Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen, 
suchen Sie ein Schnelltestzentrum auf. Sollte der Test negativ sein 
müssen Sie den weiteren gesundheitlichen Verlauf natürlich auch 
im Auge behalten. Bei einem positiven Schnelltest suchen Sie einen 
Arzt auf, der einen PCR-Test realisieren kann.

Seit dem 25.11.2021 betreibt die Stadt Marlow wieder ein kommu-
nales Testzentrum, in dem für die Bürger kostenfreie Schnellteste 
durchgeführt werden. Die Öffnungszeiten bleiben vorerst

Montag - Freitag von 09:00 - 16:00 Uhr

Sollten sich Änderungen ergeben, erfahren Sie es über die In-
ternetseite der Stadt Marlow www.stadtmarlow.de oder über die 
Tagespresse.

Der Betrieb der Sporthallen ist seit dem 03.01.2022 wieder mög-
lich. Vereine und Sportgruppen können ihren Trainingsbetrieb 
fortführen. Wichtig ist, dass der Zutritt nur nach der 2 G Plus-
Regelung erfolgen kann. Für Kinder und Jugendliche reicht eine 
Bestätigung der Schule, da hier eine regelmäßige Testung erfolgt. 
Für alle Sporttreibenden mit der Boosterimpfung entfällt der  
tagesaktuelle Test. Für Ungeimpfte lässt die derzeitige Verord-
nungslage keinen Trainingsbetrieb zu. Für die Einhaltung der 
Corona-Standards zeichnen sich die jeweiligen Übungsleiter  
verantwortlich.

Die Dorfgemeinschaftshäuser können derzeit für Veranstaltun-
gen über 10 Personen nicht geöffnet werden. Da sich die Verord-
nungslage aber auch hier ständig ändert, bitte ich bei geplanten 
Veranstaltungen oder für wiederkehrende Treffen sich mit Frau 
Funk, Angestellte der Stadtverwaltung Marlow, bezüglich der 
Verfahrensweise in Verbindung zu setzen.

Das Rathaus ist zu den  
allgemein bekannten Geschäftszeiten  

nach vorheriger Terminabsprache geöffnet.

Ich bitte Sie, dies entsprechend zu berücksichtigen. Einige Sach-
bereiche konnten in den letzten Wochen auf Grund von Quaran-
täneregelungen nur vertretungsweise besetzt werden. Bitte haben 
Sie Verständnis, wenn es aus diesem Grund zu möglichen Verzö-
gerungen in der Bearbeitung von Sachverhalten kommen kann.

Beim Betreten des Rathauses gilt die 3-G-Regelung, bitte bringen 
Sie Ihren Impfnachweis bzw. einen aktuellen Schnelltest einer 
zertifizierten Einrichtung mit. Die Mitarbeiter des Rathauses 
werden diesen beim Eintritt verlangen.

Dinge, wie Maskenpflicht in Geschäften und anderen Innenbe-
reichen, Vermeidung nicht notwendiger Kontakte und Abstands-
regelungen sowie weitere allgemeine Hygieneregelungen müssen 
weiterhin unbedingt Beachtung finden. Halten Sie Ihren Impf-
nachweis für alle notwendig werdenden Situationen bereit. Die 
Apotheken bieten nach wie vor die Registrierung und Ausstellung 
eines elektronischen Impfzertifikates an.

Marlow, 10.02.2022

gez. Schöler
Bürgermeister

Dieser Anordnungsbeschluss wurde gem. § 11 Abs. 1 der Haupt-
satzung der Stadt Marlow in der derzeit gültigen Fassung im 
Internet auf der Homepage der Stadt Marlow am 08.02.2022 
veröffentlicht, die ergänzende Veröffentlichung im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt, dem „Marlow-Kurier“, erfolgt mit Datum 
vom 22.02.2022.

Hinweis an die Verfasser von Beiträgen:
Die Verfasser von Beiträgen bzw. einreichenden Vereinen 
und Organisationen sind selbst verantwortlich für die etwaig 
nötige Einholung der Einwilligung zur Veröffentlichung von 
Fotos und zur namentlichen Nennung.

Es wird dringend empfohlen, sich über die Regelungen des 
Datenschutzgesetzes M-V sowie das KunstUrhG zu informie-
ren und diese zu beachten.

Corona-Informationen
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

nach wie vor ist die Corona-Lage von hohen Inzidenzzahlen, auch 
in unserem Landkreis, gekennzeichnet. 
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Informationen/Mitteilungen der Fachämter

Mängelanzeige an die Stadt Marlow

Am (Datum):  .............................Uhrzeit:  .................................habe ich ....................................................

im Ortsteil  ..................................................................................................................................................
(genaue Ortsangabe)

Folgendes bemerkt:

●● Straßenbeleuchtung defekt

●● Fahrbahndecke bzw. Gehweg, Radweg defekt

●● Kanaldeckel/Straßeneinlauf schadhaft

●● Verkehrsschild/Straßenschild beschädigt

●● Verunreinigung auf Straßen/Plätzen

●● Parkende Autos auf Geh- und Radwegen

●● Ein stillgelegtes Auto abgestellt

●● Straßenbaustelle ungenügend gesichert

●● Kinderspielplatz verunreinigt

●● Behindern Hecken/Sträucher die Sicht

●● Nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall

Weiteres ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Name, Anschrift, Telefonnummer bzw. E-Mail für Rückfragen

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Den Hinweis werfen Sie bitte entweder in den Briefkasten vor dem Rathaus ein, mailen ihn an 
verwaltung@stadtmarlow.de oder faxen ihn an 038221 410-20.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Stadt Marlow

Datenschutz-Information:
Die Information, welche Daten in diesem Zusammenhang erhoben und verarbeitet werden, finden Sie 
unter www.stadtmarlow.de.
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Falls eine Verhinderung zur Wahrnehmung des Bereitschafts-
dienstes anhängig wird, ist sowohl eigenständig die Ersatzper-
son zu benennen als auch dem Unternehmen eigenständig diese 
Änderung mitzuteilen.

Datum Name telefonische Erreichbarkeit
26. - 27.02.2022 Schöler, Norbert 038221 287 / 0173 5429830
05. - 06.03.2022 Morwinsky, Ralf 038221 80859 / 0152 08816158
12. - 13.03.2022 Morwinsky, Ralf 038221 80859 / 0152 08816158

Mikrozensus 2022
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

laut Information des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpom-
mern wird im Februar 2022 die amtliche Haushaltsbefragung 
Mikrozensus 2022 starten.

Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland, mit der seit 1957 in jedem Jahr Daten zur Bevöl-
kerungsstruktur und zur wirtschaftlichen und sozialen Situation 
der Haushalte ermittelt werden. Befragt wird ein Prozent der Be-
völkerung, das sind in M-V rund 16.000 Personen in rund 8.500 
Haushalten.

Rechtsgrundlage der Haushaltsbefragung ist das Mikrozensus-
gesetz (MZG) vom 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826). Ein 
Haushalt ist dann im Mikrozensus auskunftspflichtig, wenn seine 
Wohnung, in der er lebt und wirtschaftet, über ein festgelegtes 
mathematisch-statistisches Zufallsverfahren ausgewählt wurde.

Beim Mikrozensus handelt es sich um eine sogenannte Flächen-
stichprobe, das heißt, für die repräsentative Befragung von einem 
Prozent der Bevölkerung werden Straßenzüge bzw. Gebäude nach 
einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren ausgewählt. 
Die Haushalte, die in diesen ausgewählten Gebäuden wohnen, 
werden bis zu vier Mal zum Mikrozensus befragt.

Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikro-
zensusgesetz Auskunftspflicht. Alle Angaben werden nach den 
Datenschutzvorgaben streng vertraulich behandelt und dienen 
ausschließlich statistischen Zwecken.

Die ausgewählten Haushalte werden zum großen Teil direkt vom 
Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern angeschrieben und 
um Auskunft gebeten. In vielen Fällen wird die Befragung als 
telefonisches Interview von geschulten, ehrenamtlich tätigen Er-
hebungsbeauftragten im Auftrag des Statistischen Amtes durch-
geführt. Haushalte, die kein telefonisches Interview wünschen, 
haben die Möglichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer Online-
Befragung oder auf einem Papierbogen per Post zu übermitteln. 
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus können auf der 
Internetseite des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern 
unter

https://www.laiv-mv.de/Statistik/Zahlen-und-Fakten/ 
Mikrozensus/

abgerufen werden.

gez. Schöler
Bürgermeister

2. Bereitschaftsplan für den Winterdienst
Generell sind während der Öffnungszeiten der Stadt Marlow in 
dieser Sache zuständig:

2.1
Herr Morwinsky von Montag - Freitag Tel. Nr. 038221 410-16

2.2
Die Firma Landtechnik Fink GmbH & Co. KG hat gegenüber 
dem Ordnungsamt der Stadt Marlow (Montag - Freitag von 07:30 
Uhr bis 16:00 Uhr), eine Rückmeldung über die tatsächliche und 
notwendige Gewährleistung der abgestimmten Maßnahmen zu 
vollziehen. Dies betrifft gleichfalls die ortsgebundenen Dring-
lichkeitsentscheidungen.

2.3.
Die Bereitschaft an den Wochenenden und den Fest- und Feier-
tagen wird wie folgt gesichert:

Nachruf

Betroffen mussten wir zur Kenntnis nehmen,  
dass ein sehr engagierter Bürger unserer Stadt

Uwe Fischer
nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Im Auftrag der Stadt begleitete er viele  
Sportveranstaltungen im Ehrenamt und sorgte sich  
um die Ordnung und Sicherheit der Sportstätten.

Die Stadt Marlow wird ihm  
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Dr. Röwer Schöler
Stadtpräsidentin Bürgermeister

Leitungsdienst in Marlow
In der Stadt Marlow ist ein Leitungsdienst eingerichtet, der je-
weils monatlich im Wechsel durch die leitenden Bediensteten der 
Stadtverwaltung Marlow vollzogen wird.

Telefon-Nr. Telefon-Nr.
dienstlich privat

Februar 2022
Schöler, Norbert 038221 410-25 038221 287
Bürgermeister 0173 5429830
März 2022
Bahlmann, Ruth 038221 410-10 038224 80787
AL Finanzen 0162 9849198

Bekanntlich ist die Stadt Marlow unter www.stadtmarlow.de 
im Internet erreichbar.

Polizeirevier Ribnitz-Damgarten
Damgartener Chaussee 41 ............................ Tel.-Nr. 03821 8750

Notruf:
Polizei .................................................................................... 110
Feuerwehr ..............................................................................112
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Blutspendetermin

Der DRK-Blutspendedienst M-V führt am 28.02.2022 im Ortsteil 
Marlow, Recknitztal-Hotel Marlow, Carl-Kossow-Str. 35 - 37, 
von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr den nächsten Blutspendetermin 
durch.
Alle Gesunden im Alter von 18 - 68 Jahren werden gebeten, sich 
daran zu beteiligen.

Der DRK-Blutspendedienst

Singegruppe Te-La-Wi-Du e. V. 
Marlow

Hallo, Freunde der Singegruppe Te-La-Wi-Du e. V. 
Marlow!

Wir wünschen euch zum Neuen Jahr alles Gute, Optimismus, 
Gesundheit und Freude - trotz der negativen Nachrichten in dieser 
Zeit, wo Corona unser tägliches Leben weitest-gehend bestimmt.

Wir hoffen, dass wir uns zum geplanten Frühlingssingen am 
15. Mai um 14:00 Uhr im Foyer der Sporthalle Marlow sehen.

Bis bald!

Mit freundlichen Grüßen

Die Singegruppe Te-La-Wi-Du e. V. Marlow

Zahnärztliche Nachtbereitschaft Vorpommern-Rügen
bei akuten Notfällen
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen zwischen
19:00 Uhr - 07:00 Uhr ............................ Tel.-Nr. 03831 3572222

Kassenärztlicher Notdienst
Den zuständigen Bereitschaftsarzt erreichen Sie im Notdienstbe-
reich Marlow unter der  ...................... Tel.-Nr. 0180 5868222703

Arzt-Hotline
Kostenlose Hotline des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes  .......................................................116 117

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten GmbH
Notaufnahme  ..................................Tel.-Nr. 03821 700-270/-299

Bereitschaftsdienst der Boddenland GmbH Ribnitz-Dam-
garten
bei Störungen und Havarien: .................... Tel.-Nr. 03821 893277

Bereitschaftsdienst E.ON edis
bei Störungen der Stromversorgung: .......Tel.-Nr. 03361 7332333
bei Störungen der Gasversorgung: ............ Tel.-Nr. 0180 4551111
................................................................ Tel.-Nr. 0385 58975075

Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen
Am Umspannwerk 13 a,
18437 Stralsund ...................................... Tel.-Nr. 03831 3572222

Deutsches Rotes Kreuz,  
Ortsverein Marlow

Nachruf
Tief bewegt trauern wir um unseren Sportkameraden

Uwe Fischer
Wir verlieren mit ihm nicht nur einen hochgeschätzten  

langjährigen Fußballer, der einen bedeutenden Teil  
seines Lebens dem Fußball gewidmet hat, sondern auch  

einen lieben Freund und Wegbegleiter.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand
BSG ScanHaus Marlow e. V.
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Treffpunkt Bücherdorf -  
An der Schule 3 (Schulkomplex)

Büchertauschbörse

Öffnungszeiten des Bücherdorfes Gresenhorst:
Montag - Donnerstag, 09:30 Uhr - 14:30 Uhr
Kontakt: buecherdorf.gresenhorst@web.de

Telefonisch ist das Bücherdorf unter 038224 446720 erreichbar.
Es können nach Telefon/E-Mail Absprache Bücher getauscht 
werden.

Dorfbegegnungszentrum, An der Schule 3, 18337 Marlow  
OT Gresenhorst

Es ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Das Team Bücherdorf

IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt mit amtlichen Bekanntmachungen  
der Stadt Marlow.
Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
E-Mail: info@wittich-sietow.de, www.wittich.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeister 
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
unter Anschrift des Verlages. 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Jan Gohlke unter Anschrift des Verlages.

Anzeigen: anzeigen@wittich-sietow.de

Auflage: 2.550 Exemplare
Erscheinung: monatlich

Das Mitteilungsblatt mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Marlow kann 
gegen Porto- und Versandkosten in der Pressestelle der Verwaltung auf Antrag 
abonniert werden.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, 
der auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbei-
lagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige 
Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbab-
weichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. 
Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur 
mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers. 

Die nächste Ausgabe des  
„MARLOW-KURIER“  

erscheint am 22. März 2022.
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge  

und Anzeigen ist (Posteingang Stadtverwaltung)  
der 11. März 2022.

Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen aus Rostock. 
Unsere Leidenschaft sind Rohre und Kanäle. Wir erbringen Dienstleistungen 
auf den Gebieten Kanalreinigung und -TV-Inspektion, Dichtheitsprüfung sowie 
Kanal- und Schachtsanierung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Bauleiter (m/w/d)
Das bieten wir Ihnen
•  Pflege und Aufbau von langfristigen Geschäftsverbindungen zu Auftraggebern
• Angebotskalkulation
• Baustellenvorbereitung und -Koordination der Monteurkolonne
• Anleitung eines kleinen Teams von 2 – 5 Monteuren
• Baustellenabrechnung und Erstellung von Aufmaßen
• Eigenverantwortliche Abwicklung von Kanalserviceprojekten

Ihr Profil
•  Sie besitzen eine abgeschlossene technische oder kaufmännische 

Berufsausbildung
• „Geht nicht gibt‘s nicht“ ist Ihre Lebensdevise
• Sie sind ein Organisationstalent
•  Sie haben einen besonderen Qualitätsanspruch an Ihre Leistungserbringung

Ihre Chance
•  Sie erleben den Einstieg in eine zukunftssichere Hightech-Branche rund um 

den Kanal
•  Wir fördern auf Wunsch Ihre Weiterbildung zum Meister oder  

Kanalsanierungsberater
•  Quereinsteiger sind herzlich willkommen – erfahrene Urgesteine als Bauleiter 

übernehmen Ihre fachgerechte Einarbeitung
•  Sie erleben die tägliche Arbeit in einem familiären Team mit vielen individuellen 

Freiheiten – das können Ihnen nur kleine Firmen bieten!
• Firmenwagen der Mittelklasse zur privaten Nutzung

Monteure (m/w/d)
Das bieten wir Ihnen
•  ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem gesunden, wachsenden 

Unternehmen
• ein technisch vollständig ausgerüstetes Spezialfahrzeug
•  eine intensive und fachgerechte Einarbeitung durch kompetente Teamkollegen
• Arbeitskleidung inkl. Reinigung wird gestellt

Ihr Aufgabengebiet
•  Eigenverantwortliche Arbeit in den Bereichen Rohr- und Kanalreinigung, 

TV-Inspektion und Kanalsanierung

Ihr Profil
• Führerscheinklasse C1
• Quereinstieg ist möglich

Die Bewerbungen sind schriftlich zu richten an: 
Uni ROKA GmbH, 
18059 Papendorf/OT Groß Stove, Landgut 7 
info@uni-roka.de | www.uni-roka.de

Wir suchen:

Bauzeichner (m/w/d)
und

Planungsingenieure
Tief- und Straßenbau 

(m/w/d)

Weitere Informationen
finden Sie auf:

www.ib-vm.de/karriere
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Technik-Center
EIXENG

m
bH Semlower Straße 14

18334 Eixen
Tel. 038222 - 55 8000

Starten Sie mit 
uns in die neue 

Rasensaison

Maler-Meisterbetrieb Dirk Ruwoldt

Maler- & Tapezierarbeiten
Fußbodenverlegearbeiten
dekorative Spachteltechniken
Plisses u.v.m.

Unnerdörp 51 · 18337 Völkshagen
Tel. 038224/44275 · mobil: 0174/3836134

Heizung • Klima • Bad-Design
Solarenergie • Wärmepumpen • Kundendienst

Tel. 038221 / 169811 
Fax: 038221 / 169812 Große Teichstr. 22B
Funk: 0172 / 4205435 18337 Marlow

E-Mail: info@zimmermann-installationstechnik.de 
www.zimmermann-installationstechnik.de

ist der ServiceDer springende

       Peters Bau
• Galabau
• Pflasterarbeiten
• Baureparaturen
• Fundamentplatten
• Kleinkläranlagen
• Transportdienstleistungen

Zur Krambs 4 A
18334 Camitz

Tel. 03 82 22 / 5 58 90
Fax 03 82 22 / 5 58 91 
Funk 0171 / 42 13 564

Rainer Peters
Dipl. Bauingenieur
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ist der ServiceDer springende

Anlagentechnik Howe

ATH

Unnerdörp
18337 Völkshagen

800

20.0.2021 - ATH - Aufkleber

0174 90 60 840

info@anlagentechnik-howe.de

www.ath-howe.de

Anlagentechnik Howe

ATH

Unnerdörp
18337 Völkshagen

Heizung & Sanitär

Wärmepumpen

Solar

0174 90 60 840

info@anlagentechnik-howe.de

www.ath-howe.de

40
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Solar

0174 90 60 840
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Heizung & Sanitär

Wärmepumpen

Solar

0174 90 60 840

info@anlagentechnik-howe.de

www.ath-howe.de

Anlagentechnik Howe

ATH

800

03821 - 88 99 610

Bau- und
Möbeltischlerei

• Dachstühle + Fassaden
• Türen
• Haustüren + Fenster
• eigener Treppenbau
• Treppenrenovierung
• Parkett und Dielung
• Einbaumöbel

•  Innentüren,  
Außentüren, Fenster

• Denkmalpflege
• Altbausanierung
• Profilleisten
• Restaurierungen

Möbeltischlerei
und Leistenproduktion

Robert Rehberg

Lindenstraße 7 · 18334 Breesen
Telefon 038320-47687 

bautischlerei.rehberg@t-online.de

Ganz egal welche Dienstleistung, ob Neuanschaffung, Wartung 
oder Reparatur, ob Neubau, Anbau oder Umbau, Renovierung 
oder Raumausstattung. Für all ihre Vorhaben gibt es einen Fach-
mann in Ihrer Nähe! Der Weg zum Fachmann lohnt sich immer! 
Auch wenn der Trent zum „Do it yourself“ in der letzten Zeit zuge-
nommen hat, ist nicht alles Fachmann, was in Hof und Haus selber 
Hand anlegt! Da ist die Qual der Wahl vor dem Baumarkt-Regal. 
Eine Produktvielfalt, die einen „erschlägt“! Nehme ich das richtige 
Material? Habe ich das richtige Werkzeug? Im Falle der Gewähr-
leistung „buttert“ der selbst ernannte Fachmann im Schadensfall 
eben noch einmal oben drauf, oder er geht das nächste Mal lieber 
gleich zum Fachmann. Dabei gibt es gute Gründe, warum sich der 

Weg zum Fachmann lohnt! Da ist zum einem die riesige Erfahrung, 
die der Maurer, Dachdecker, Zimmerer, Fliesenleger etc mitbringt, 
denn er hat seinen Job von der Pike auf gelernt, über Jahre hinweg 
perfektioniert und Wissen kontinuierlich auf den neuesten Stand 
gebracht. Und das alles für Sie! Die Erfahrungswerte eines Fach-
betriebes sind durch nichts zu ersetzen und ersparen so mache 
nachträgliche, oft kostspielige Ausbesserung. Und das Wichtigste: 
die Garantie: Sie bekommen eine klare Kosteneinschätzung und 
Planungssicherheit durch Garantieansprüche. 

Also noch Fragen? 
Kommen Sie lieber gleich zu Ihrem Fachbetrieb.
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Rostocker Straße 2
18311 Ribnitz-Damgarten

Telefon 03821 - 89 200
www.peugeot-schmidt.de

• Peugeot Vertragspartner
• SPOTICAR-Händler

• Peugeot-Service-Betrieb
•  Mehrmarken-Werkstatt

•  Wohnmobil- & 
Autovermietung

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

Statistisch gesehen wird jeder Fünfte berufsunfähig.  
Die Folgen können Ihr ganzes Leben verändern.  
Sichern Sie sich deshalb rechtzeitig ab.  
Sprechen Sie mit mir! Ich berate Sie gern.

BERUFSUNFÄHIGKEIT
KANN JEDEN TREFFEN.

Manuela Rinck
Hauptvertretung der Allianz
AmMarkt 10
18334 Bad Sülze
manuela.rinck@allianz.de
Telefon 03 82 29.5 58
Mobil 01 73.2 77 71 36

Statistisch gesehen wird jeder Fünfte berufsunfähig.  
Die Folgen können Ihr ganzes Leben verändern.  
Sichern Sie sich deshalb rechtzeitig ab.  
Sprechen Sie mit mir! Ich berate Sie gern.

Hauptvertretung der Allianz
AmMarkt 10
18334 Bad Sülze
manuela.rinck@allianz.de
Telefon 03 82 29.5 58
Mobil 01 73.2 77 71 36

Hauskrankenpflege
Heine

Beratung, Hilfe & Pflege zu Hause

Marlower Str. 37 a, 18337 Gresenhorst
Tel.: 03 82 24/4 43 79, Funk: 0172/99 99 684

Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow
Tel. 039931/579-0 · Fax 039931/57930 

E-Mail: s.mieth@wittich-sietow.de

StückStück für Stück  für Stück 
zum zum ErfolgErfolg, , 

mit mit unsuns!!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin

Silke MiethSilke Mieth
0171/971 57 -370171/971 57 -37

Am Weidengrund 15, 18337 Marlow, OT Bookhorst
Tel. 03821 - 390840

ist der ServiceDer springende


